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Traktandum RG 191/2013: Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG) 

 

Beschlussesentwurf 1 

 

§ 31 Absatz 1, Buchstaben c und d: 

Ersatzlos streichen. 

 

 

Begründung 

 

Bei der Sexarbeit birgt jede zusätzliche Regulierung und behördliche Hürde, die Gefahr, dass 

die Abhängigkeit des Sexarbeiters / der Sexarbeiterin von einer Drittperson zunimmt. Damit 

steigt auch die Gefahr einer Ausnutzung eines solchen Abhängigkeitsverhältnisses. 

 

Buchstabe c und d in § 31 Absatz 1 zielen direkt auf die sexarbeitenden Personen. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Auflagen dazu führen, dass ein Teil der Sexarbeitenden zukünftig ihre 

Arbeit im Untergrund und auf der Strasse ausüben werden. Dies, weil Sie entweder nicht auf 

einer Liste erscheinen wollen oder weil sie, die damit geforderten Kriterien nicht erfüllen. Es 

ist also mit einer Verlagerung eines Teils der Sexarbeit in ein viel schlechter geschütztes und 

schlechter kontrollierbares Umfeld zu rechnen. Eine erwartete Folge ist eine Zunahme 

menschlicher Ausbeutung. 


